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Mit Urteil vom 9. Juli 2015 hat der BGH entschieden, dass der Betreiber einer
Website grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er Inhalte, die
zwar urheberrechtlich geschützt, aber auf einer anderen Internetseite mit
Zustimmung des Rechteinhabers öffentlich zugänglich sind, im Wege des
"Framing" in seine eigene Internetseite einbindet (Az. I ZR 46/12 - Die Realität II).

Die Klägerin hatte einen Film mit dem Titel „Die Realität“ herstellen lassen, mit
dem sie für ihre Produkte warb und an dem sie die ausschließlichen
Nutzungsrechte besaß. Der Werbefilm war nach dem Vorbringen der Klägerin
ohne ihre Zustimmung auf dem Videoportal „YouTube“ eingestellt worden. Die
Beklagten, selbständige Handelsvertreter eines Wettbewerbers der Klägerin,
betteten dieses Video jeweils auf ihren Websites im Wege des „Framings“ ein und
ermöglichten es Nutzern auf diese Weise, den Film vom „YouTube“-Server aus
durch einen Klick in einem auf den Internetseiten der Beklagten angezeigten
Rahmen anzusehen. Hierin sah die Klägerin ein unberechtigtes öffentliches
Zugänglichmachen des Videos. Ihre Klage auf Schadensersatz hatte
erstinstanzlich Erfolg, wurde jedoch vom Berufungsgericht abgewiesen.

Der BGH verneinte das Vorliegen eines öffentlichen Zugänglichmachens im Sinne
des § 19a UrhG durch bloßes „Framing“. Die Entscheidung darüber, ob das Video
öffentlich zugänglich bleibe, liege im vorliegenden Fall einzig bei „YouTube“. Auch
sei bei einer richtlinienkonformen Auslegung des § 15 Abs. 2 UrhG vorliegend kein
unbenanntes Verwertungsrecht der öffentlichen Wiedergabe verletzt. Dem BGH-
Urteil war eine Entscheidung des EuGH im Rahmen eines
Vorabentscheidungsersuchens des BGH vorangegangen, in welchem dieser das
Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe durch „Framing“ verneinte, sofern das
Werk auf der ursprünglichen Internetseite mit der Erlaubnis des Rechteinhabers
frei zugänglich gemacht wurde (EuGH, B.v. 21. Oktober 2014 - ECLI:EU:2014:2315
- siehe IRIS 2015-1/3). Nach Ansicht des BGH ergibt sich aus den Ausführungen
des EuGH im Umkehrschluss, dass eine öffentliche Wiedergabe durch „Framing“
vorliegen soll, soweit keine Erlaubnis des Rechteinhabers gegeben ist. Die
Beklagten hätten daher im vorliegenden Fall das Urheberrecht am Film verletzt,
falls dieser ohne Zustimmung der Klägerin bei „YouTube“ eingestellt worden
wäre. Da das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hatte, hat
der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und den Rechtsstreit an das
Berufungsgericht zurückverwiesen. Dieses wird nun die, für eine weitere
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Beurteilung erforderlichen, Feststellungen bezüglich der Rechtswidrigkeit des
Einstellens des Werkes bei „YouTube“ zu treffen haben.

Urteil vom 9. Juli 2015 - I ZR 46/12 - Die Realität II

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=pm&amp;Datum=2015&a
mp;Sort=3&amp;nr=71618&amp;pos=0&amp;anz=115
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